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In dem Rechtsslrcit

cer llllAuiovermtetung G mbH,
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Prozessbevolimächtigte:
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clie El Versicherung AG,
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Richter Vöckel lm schrif t l ichen Verfahren
1 8.1 1,201 0 vorl iegeinden Schrif tsätzen

hat das Amtsgericht Siegen durch den
1;em, S 128 Abs. 2 ZPA nach den bis zum
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fü r  Recht  e rkannt :
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Die Beklagte wird verurtei l t ,  an die Kläger in EUR 176,00 nebstZinsen in

Höhe von 5 Prorentpunkten über dem Basiszinssatz sei t  dem 01.05,2010

zu zahlen. lm übr igan wird die Klage abgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Ktägerin 81 Prozent, die Be;

klagte 19 Prozent.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung

durch $icherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund'dss Uneils

vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der

vol fstreckung Sicherhei t  In Höhe von ra % des jewei ls zu vol lstrecken-

den Betrages leisten.

fatbestand
l

Die Kiägerin macht aus ernem Verkehrsunfail vom 09.02.2010 in Kreuztal Mietwa-
genkosten als Schadensersa'.z aus abgetrelenem Recht geltend.

Die Klägerin bsireibt eine l,4ietwagenfirma, bei der- die in Kreuztal wohnhafte Fahrerin

des vom Versicherungsnehmer der Bektagten beschädigten Pkw Renautt TwingJ

Night  & Day nach dem Verkehrsunfa l l  für  den Zei t raum vom 15.02.2010 b is  zum
25.02.2010 einen Renault Ciio Ripcurl als Ersatzfahzeug angemietet hatte, Oie Ge-
schädigte hat ihre Ersatzansprüche im Hinblick auf die Mietwagenkosten am

15,02.2C10 an d ie Kläger in  abgetreten,  Unstre i t ig  is t  d ie  Beklagle für  d ie  aus dem

Verkehrsunfall erwachsenen Schäden eintrittspflichtig, Die Klägerin hat der Beklag:

ten unter  dem 19.04.2010 EUR 1.256,86 berechnet .  Die Beklagte hat  h ierauf  EUR

319,00 gezahlt. Bei ihrer Berechnung legie die Klägerin die,,schwacke"-Liste 2009

zu Grunde. Obwoht das von der Geschädigten angemietete Fahzeug danach der

Mietwagenprelsgruppe 3 entspricht, rechnete die Klägerin auf Basis der Miet 'oagen:
preisgruppe 2 aa, zu der der von der Geschädigterr geführle verunfal l te Pkw gehörte;
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Die Kläger in behauptct ,  es habe sich beidem Pkw um den Wagon der Geschädigten

gehandelt. Auch wenn diese vrährend der Mietzeit nur 151 km zurückgelegt habe, sei

sie auf ein lvl ietfahrzeug angerviesen gewesen, da sie rhre Arbertsstelle habe errei-

chen und ihre 8-jährige Tochter zur Schule hape bringen müssen.

Die Kläger in  baanl ragt ,

die Beklagte zu verudeilen, an

Prozentpunkten Zinsen über

01.05.2010 zu eahlen

Die Beklagle beantragt,

die Kläger in EUR 926,86 nebst 5

dem Basiszinssatz sei t  dem

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte meint, die erfolgte Abtretung sei wegen Verstoßes gegen das RDG be-

reits unwirksam. Auch habe Cie Geschädigte keine Vergleichsangebote eingeholt.

Ergänzend wird auf die Schrif tsätze der Parteien und den übrigen Akteninhalt Bezug

oenommen.

Entscheidungsgründe

Oie zulässige Klage ist jm erkannten Unrfang begründet.

t.
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Der Klägerin steht gegen die Beklagte ein

von EUR 176,00  gem.  $$  7  Abs .  i ,  1B Abs.

in Verbindung mit S 1 PftVG, S 398 BGB zu.

1 .

Die Klägerin ist aktiv legitimiert.

Anspruch auf Schadensersatz in Höhe

1 SIVG, S 115 Abs. 1 Satz 1 Nr.  1 WG

Die Abtretung der For<jerung der Geschädigten hinsichti ich der lv4ietwagenkosten an
die Klägerin steilt keinen Verstoß geg€n das RechtsdienstJeistungsgesetz (RDG) dar.
Die Geltendmachung dieser Forderung gegenüber der Klägerin gehör1 ais lr1eben-
leistung zum Eerufsbild der Klägerin und stellt somit gemäß S 5 RDG eine erlaubte
Tätigkeit dar, lm Gesetzgebungsver{ahren ist insoleil ausgeführt wordsn: ,,Anwen-
dungsfä//e der a/s Nebertletstung zulässrgen lnkassotätigkeit finden sich auch in Be:
reich der Unfallschadenregulierung etwa bei der Geltendmaöhung von Mie(wagen-
kosfen. (...) Gerade die im Sfrelfa// erforderliche Rechlßrfigung der eigenen Lels-
tung oder Abrechnung durch dan Mietwagenunternehmer bctagt die in $ 5 Abs. f
RDG geforderte zugehörigkeit zu dessen eigener tlauplleitsung. (,,.) soweit die
Rechlsprechung urtter Ge/tung des Artikels 1 $ 5 REerG öis heute ganz übewie-
gend daran fesürd/t, <Jass die Einziehung abgetretener Kundenforclerungen durch
cien gevrerblichen unternehmer nur dann zulässig is/ y/enn es diesem wesenilich
darum cehf, dia ihm aurch die Abketung eingeräumfs Sicherheit zu verwirklichen,
sol/ dr'es künftig nicht mehr gelten, (...) Der Unternehmer kann serne Lelsf ung unmit-
telbar gegenüber dem wirtschaftlich Finslandspfticlttigen rechtfefigen und braucht
sernen Kunden nichtin Anspruch zu nohmen"(BT-Drucks, 1013655, s. sg). lm ubri-
gen kann sich die Beklagte jedenfalls aufgrund der Tatsache, dass sie bereits teil-
weise an cie Klägerin wegen der angezeigten Ablretung gezahlt hat, gem. g 242
BGB nicht auf einen Verstoß gegen das RDG berufen.

Auch soweit dle Beklagte die Eigentümerstellung der Gesehädigten bestreitet,
kommt es hierauf nlcht in rechtl ich erheblicher Weise an, Unstreit ig hat die Geschä-
digte den'Pkw regelmäßig genuüt, um etwa zu ihrer Arbeitsstelle zu gelangen, ihre
Tochter zur Schule zu bringen oder Besorgungen zu machen. Sie hatte also zumrn-
dest ein Besitzrecht an dem Unfallfahzeug. Auch dieses Besitzrecht ist durch g 7
SIVG geschützt und seine t/erletzung begründet einen Schadensersatzansprrch
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2 .

Die Klägerin kann allcrdings nicht Ersatz von frdiefwagenkosten verlangen. Denn die
Anmietung eines Wagens \,var nicht erforderlich im Sinne des $ 24g Abs. 2 Satz 1
BGB. Unstreit ig hat dio Geschädigte mit dem Miehvagen durchschniti l ich etwa 14 km
pro Tag zuruckgelegt. Unter diesen Voraussetzungen lvar die Geschädigte jedoch im
Rahmen der Schadensminderungspl l icht  gem. S 254 Abs. 2 Satz 1 BGB gehal ten,
auf ein Mietfahaeug zu verzichten und stattdessen die Möglichkeit des Transports
mit einem Taxi oder mit dem öffentl ichen Nahverkehr wahrzunehmen (vgl. pa-
landuGrüneberg, BGB 69. Auf l , ,  S 249 Rn. 3s m. w. N.) .  Zwar kann es insoweit  n icht
ailein auf die täglich zurückgelegte Strecke ankommen. Wenn der Mieter jedcch --
wie im vorliegenden Fall -täglich nur 14 km mitdem Mietwagen zurücklegt, so kön,
nen Mietwagenkosten nur ersetzt wercJen, wenn besondere Unrstände gegeben sind,
die den Ven*'eis auf die lnanspruchnahme des öffentl ichen Nahverkehrs oder ernes
Taxis als unzumutbar erscheinen lassen. Solche Umstände hat die Klägerin hicr
nicht dargetan. Die Geschädigte hätte ihre Arbeitsstelle auch mit dem Taxi erreichen
konnen Dies wäro auch im Schichtbetrieb möglich gewesen, da Taxen in der Reoel
ganztätig abrüfbereit sind und in Kreuztal zwei Taxiunternehmen ansässig sind. Auch
ist nicht ersjchtl ich, \ larum es cjer Klägerin nicht möglich gewesen sein soll, irn Falle
eines außerplanmäßigen Arbeitseinsatzes ihre Arbeitsstelle rechtzeltig nrit einem
Taxi zu erreichcn. Denn regelmäßig besteht zu ailen Tages- und Nachtzeiten die
Möglichkeit, ein Taxi zu bestellen, dass in angemessener Zeit vor Ort ist. Die Ge-
schädigte wohnt in einern Crlsteil von Kreuztal, der ehva 4 km vom Stadtkern ent,
fernt l iegt, so dass davon auszugehen ist, dass ein Taxi in angemessener Zeit vor
Ort sein kann, Auch die Tochter der Klägerin hätte vor-übergehend mit dem Taxr zur
Schule oder zu sonsttgen Aktivitäten fahren könngn. Denr steht insbesondere nicht
entgegen, dass die Tochter der Klägerin erst acht Jahre alt ist. Denn die Klägenn,
die ihre Tochter zuvor mit t1em Auto fuhr, hätte diese bei den Fahrten begleiten kön-
nen. Auch BesorgunEen konnte die Geschädigte mit dem Taxi erledlgen, Die Kosten,
die etwa dadurch entstanden wären, dass ein Taxi während eines Einkaufs im Su-
permarkt hätte war'ten müsser'r, wären ersatzfähig gewes€n. $chtießiich hat die Ge-
schädigte auch erst sechs Tage nach dem Unfall einen Wagen gemietot. In dlesem
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Zeitraum, der auch nicht in die Schulferien fiel, konnte die Geschädigte offensichtl ich

auch ohne Miewvagen Besorgungen erledigen unci zur Arbeitsstelle gelangen.

,
Dte erforderlichen Kosten für die Nutzurrg des ö,rfentl ichen Nahverkehrs oder von

Taxen währen des Zei t raums von 11 Kalendertagen hat das Gericht  gem. g 287

ZPA zu schätzen. Hierbei ist zu berücksichtlgen, dass die Strecke von durchschnitt-

l ich 14 krrr pro Tag nicht am StÜck, sondern in mehreren Teilstrecken zurückgelegt

rvorden sein dürfien, was höhere Kosten bedingt. Unler Berücksichtigung der hiesi-
gen Taxipreise erscheinl ein pauschaler Betrag von EUR 45,00 pro Tag angemes-
sen, so dass auf die Reparaturdauer von elf Tagen ein Betrag von EUR 495,00 ent-
fällt. Unter Berücksichtigung dsr bereits gezahlten EUR 319,00 verbleibt noch ein
Restbetrag von EUR 176,00.

Zwar hatdie Geschädigte in ihrer Erklärung vom 15.02.2010 (Bl ,  16 d.  A.)  ausdrückj
l ich nur Ansprüche wegen des Ersatzes von Mietrvagenkosten an die Klägerin abge-
treten, nrcht aber Kosten für die Benutzung eines Taxis oder sonstiger Beförde-
rungsmittel, Die erfolgte Abtretung geht dennoch nicht ins Leere, sondern edasst
den Anspruch der Geschädigten auf Ersatz von Taxikosten. Denn es rnuss davon
ausgegangen werden, das die getroffen.en Abtretungsvereinbarung solche Ansprü,
che erfassen sollte, die der Geschädigten im Hinblick darauf zustanden. dass sie
den verunfall len \vagen während der Reparatuaeit nicht nutzen Konnie,

3 .

Der Zinsausspruch folgt aus $S 2sB Abs. 1, 286 Abs. 1 satz 1, Abs. 3 satz 1 BGB. :

i l.

Die Kostenentscheidung folgt aus $ 92 Abs 1 Satz 1, die Entscheidung über die vor-
l ä u f i g e V o | | s t r e c k b a r k e l t a u s $ $ 7 0 8 N r . 1 1 , 7 1 3 Z P 0

Vöckel



Schlaqworte Urteilsdatenbank
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